
1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisehrungsordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

EHRUNGSORDNUNG 
 
 

des Sportschützenkreises 8 Mannheim e.V. 
 
 
 
Für Verdienste um den Schießsport können als äußere Zeichen der Anerkennung 
verliehen werden: 
 
 

A EHRENNADEL 
 

 A/1 in Silber A/2 in Gold 
 
 

B EHRENMEDAILLE 
 

 B/1 in Bronze B/2 in Silber B/3 in Gold 
 
 

C EHRENKREUZ 
 

 C/1 in Silber C/2 in Gold   
  (grünes Band)  (rotes Band)   

 
 

D ALLGEMEINES 
 
 
Zu A/1) = EHRENNADEL in Silber  
 
können in Vorschlag gebracht werden: 
 
1. Mitarbeiter einer Schützenvereinigung 
2. Mitarbeiter des Kreises 
 
Voraussetzung: 
 
zu 1. Mindestens fünfjährige aktive Mitarbeit in der betreffenden Schützenvereinigung. 
zu 2. Mindestens fünfjährige aktive Mitarbeit im Kreis. 
 
Vorschlagsrecht: 
 
zu 1. Für die Schützenvereinigung durch den betreffenden OSM oder dessen Stellvertre-
ter. 
zu 2. Für die Mitarbeiter des Kreises durch den KSM oder dessen Stellvertreter. 
 
Antragstellung: 
 
Für jeden zu Ehrenden einer Schützenvereinigung ist ein Antrag - mit Formblatt - mit Un-
terschrift des OSM oder dessen Vertreter dem Kreisschützenmeister vorzulegen. 
 
Antragstermin: 
 
Spätestens 30 Tage vor dem Verleihungstermin beim KSM eingehend. 
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Verleihung: 
 
zu 1. Durch den KSM oder ein beauftragtes Mitglied des Kreisvorstandes oder OSM im 
Rahmen einer Veranstaltung der betreffenden Schützenvereinigung. 
zu 2. Durch den Kreisschützenmeister oder dessen Vertreter im Rahmen der Mitglieder-
versammlung. 
 
Kosten: 
 
Zu Lasten des Antragstellers. 
 
 
Zu A/2) = EHRENNADEL in Gold  
 
können in Vorschlag gebracht werden: 
 
1. Mitarbeiter einer Schützenvereinigung 
2. Mitarbeiter des Kreises 
 
Voraussetzung: 
 
zu 1. Mindestens achtjährige aktive Mitarbeit in der betreffenden Schützenvereinigung 
oder dreijähriger Inhaber der Ehrennadel in Silber (A/1). 
zu 2. Mindestens achtjährige aktive Mitarbeit im Kreis oder dreijähriger Inhaber der Eh-
rennadel in Silber (A/1). 
 

Vorschlagsrecht: 
 
zu 1. Für die Schützenvereinigung durch den betreffenden OSM oder dessen Stellvertre-
ter. 
zu 2. Für die Mitarbeiter des Kreises durch den KSM oder dessen Stellvertreter. 
 
Antragstellung: 
 
Für jeden zu Ehrenden einer Schützenvereinigung ist ein Antrag - mit Formblatt - mit Un-
terschrift des OSM oder dessen Vertreter dem Kreisschützenmeister vorzulegen. 
 
Antragstermin: 
 
Spätestens 30 Tage vor dem Verleihungstermin beim KSM eingehend. 
 
Verleihung: 
 
zu 1. Durch den KSM oder ein beauftragtes Mitglied des Kreisvorstandes oder OSM im 
Rahmen einer Veranstaltung der betreffenden Schützenvereinigung. 
zu 2. Durch den Kreisschützenmeister oder dessen Vertreter im Rahmen der Mitglieder-
versammlung. 
 
Kosten: 
 
Zu Lasten des Antragstellers. 
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Zu B/1) = EHRENMEDAILLE in Bronze  
 
können in Vorschlag gebracht werden: 
 
1. Mitglieder einer Schützenvereinigung, deren Verdienste um den Verein vielseitig 
anerkannt sind. 
2. Mitglieder des Vorstandes einer Schützenvereinigung. 
3. Mitglieder des erweiterten Kreisvorstandes sowie langjährige Kreismitarbeiter. 
 
Voraussetzung: 
 
zu 1. Mindestens elfjährige aktive Mitarbeit in der betreffenden Schützenvereinigung oder 
dreijähriger Inhaber der Ehrennadel in Gold (A/2). 
zu 2. Mindestens elfjährige aktive Mitarbeit in der Führung der betreffenden Schützenver-
einigung oder dreijähriger Inhaber der Ehrennadel in Gold (A/2). 
zu 3. Mindestens elfjährige aktive Mitarbeit im erweiterten Kreisvorstand oder im Kreis 
allgemein oder dreijähriger Inhaber der Ehrennadel in Gold (A/2). 
 
Vorschlagsrecht: 
 
zu 1. u. 2. Für die Schützenvereinigung durch den betreffenden OSM oder dessen Stell-
vertreter. 
zu 3. Für die Mitarbeiter des Kreises durch den KSM oder dessen Stellvertreter. 
 
Antragstellung: 
 
Für jeden zu Ehrenden einer Schützenvereinigung ist ein Antrag - mit Formblatt - mit Un-
terschrift des OSM oder dessen Vertreter dem Kreisschützenmeister vorzulegen. 
 
Antragstermin: 
 
Spätestens 30 Tage vor dem Verleihungstermin beim KSM eingehend. 
 
Verleihung: 
 
zu 1. u. 2. Durch den KSM oder ein beauftragtes Mitglied des Kreisvorstandes im Rah-
men einer Veranstaltung der betreffenden Schützenvereinigung mit besonders würdigem 
Rahmen. 
zu 3. Durch den Kreisschützenmeister oder dessen Vertreter im Rahmen der Mitglieder-
versammlung. 
 
Kosten: 
 
Zu Lasten des Antragstellers. 
 
 
Zu B/2) = EHRENMEDAILLE in Silber  
 
können in Vorschlag gebracht werden: 
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1. Mitglieder einer Schützenvereinigung, deren Verdienste um den Verein vielseitig 
anerkannt sind. 
2. Mitglieder des Vorstandes einer Schützenvereinigung. 
3. Mitglieder des erweiterten Kreisvorstandes sowie langjährige Kreismitarbeiter. 
 
Voraussetzung: 
 
zu 1. Über zwölfjährige aktive Mitarbeit in der betreffenden Schützenvereinigung und 
muss bereits zweijähriger Inhaber der Ehrenmedaille in Bronze(B/1) oder vierjähriger In-
haber der Ehrennadel in Gold (A/2) sein. 
zu 2. Über zwölfjährige aktive Mitarbeit in der Führung der betreffenden Schützenvereini-
gung und muss bereits zweijähriger Inhaber der Ehrenmedaille in Bronze(B/1) oder vier-
jähriger Inhaber der Ehrennadel in Gold (A/2) sein. 
zu 3. Über zwölfjährige aktive Mitarbeit im erweiterten Kreisvorstand oder im Kreis allge-
mein und muss bereits zweijähriger Inhaber der Ehrenmedaille in Bronze (B/1) oder vier-
jähriger Inhaber der Ehrennadel in Gold (A/2) sein. 
 
Vorschlagsrecht: 
 
zu 1. u. 2. Für die Schützenvereinigung durch den betreffenden OSM oder dessen Stell-
vertreter. 
zu 3. Für die Mitarbeiter des Kreises durch den KSM oder dessen Stellvertreter. 
 
Antragstellung: 
 
Für jeden zu Ehrenden einer Schützenvereinigung ist ein Antrag - mit Formblatt - mit Un-
terschrift des OSM oder dessen Vertreter dem Kreisschützenmeister vorzulegen. 
 
Antragstermin: 
 
Spätestens 30 Tage vor dem Verleihungstermin beim KSM eingehend. 
 
Verleihung: 
 
zu 1. u. 2. Durch den KSM oder ein beauftragtes Mitglied des Kreisvorstandes im Rah-
men einer Veranstaltung der betreffenden Schützenvereinigung mit besonders würdigem 
Rahmen. 
zu 3. Durch den Kreisschützenmeister oder dessen Vertreter im Rahmen der Mitglieder-
versammlung. 
 
Kosten: 
 
Zu Lasten des Antragstellers. 
 
 
Zu B/3) = EHRENMEDAILLE in Gold  
 
können in Vorschlag gebracht werden: 
 
1. Mitglieder einer Schützenvereinigung, deren Verdienste um den Verein vielseitig 
anerkannt sind. 
2. Mitglieder des Vorstandes einer Schützenvereinigung. 
3. Mitglieder des erweiterten Kreisvorstandes sowie langjährige Kreismitarbeiter. 
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Voraussetzung: 
 
zu 1. Mindestens fünfzehnjährige aktive Mitarbeit in der betreffenden Schützenvereini-
gung und muss bereits Inhaber der Ehrenmedaille in Silber (B/2) sein. 
zu 2. Mindestens fünfzehnjährige aktive Mitarbeit in der Führung der betreffenden Schüt-
zenvereinigung und muss bereits Inhaber der Ehrenmedaille in Silber (B/2) sein. 
zu 3. Mindestens fünfzehnjährige aktive Mitarbeit im erweiterten Kreisvorstand oder im 
Kreis allgemein und muss bereits Inhaber der Ehrenmedaille in Silber (B/2) sein. 
 
Vorschlagsrecht: 
 
zu 1. u. 2. Für die Schützenvereinigung durch den betreffenden OSM oder dessen Stell-
vertreter. 
zu 3. Für die Mitarbeiter des Kreises durch den KSM oder dessen Stellvertreter. 
 
Antragstellung: 
 
Für jeden zu Ehrenden einer Schützenvereinigung ist ein Antrag - mit Formblatt - mit Un-
terschrift des OSM oder dessen Vertreter dem Kreisschützenmeister vorzulegen. 
 
Antragstermin: 
 
Spätestens 30 Tage vor dem Verleihungstermin beim KSM eingehend. 
 
Verleihung: 
 
zu 1. u. 2. Durch den KSM oder ein beauftragtes Mitglied des Kreisvorstandes im Rah-
men einer Veranstaltung der betreffenden Schützenvereinigung mit besonders würdigem 
Rahmen. 
zu 3. Durch den Kreisschützenmeister oder dessen Vertreter im Rahmen der Mitglieder-
versammlung. 
 
Kosten: 
 
Zu Lasten des Antragstellers. 
 
 
Zu C/1) = EHRENKREUZ in Silber 
 
Besondere Ehrung für Mitglieder des erweiterten Kreisvorstandes / Kreisausschus-
ses 
 
Voraussetzung: 
 
Mindestens 10 Jahre Mitglied des Kreisvorstandes / Kreisausschusses. 
Mindestens 4 Jahre Inhaber der Ehrenmedaille in Gold (B/3). 
Mindestens 2 Jahre ohne Ehrung. 
 
Vorschlagsrecht: 
 
Die Mitglieder des erweiterten Kreisvorstandes / Kreisausschusses 
 
 
 
 



7 

 
Antragstellung: 
 
Für jeden zu Ehrenden ist ein Antrag – mit Formblatt – mit Unterschrift des Vorschlagsbe-
rechtigten dem Kreisschützenmeister vorzulegen. 
 
Antragstermin: 
 
Spätestens 30 Tage vor dem Verleihungstermin beim KSM eingehend. 
 
Verleihung: 
 
Durch den Kreisschützenmeister oder dessen Vertreter im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung. 
 
Kosten: 
 
Zu Lasten des Kreises. 
 
 
Zu C/2) = EHRENKREUZ in Gold 
 
Besondere Ehrung für Mitglieder des erweiterten Kreisvorstandes / Kreisausschus-
ses 
 
Voraussetzung: 
 
Mindestens 15 Jahre Mitglied des Kreisvorstandes / Kreisausschusses. 
Mindestens 7 Jahre Inhaber der Ehrenmedaille in Gold (B/3). 
Mindestens 2 Jahre ohne Ehrung. 
 
Vorschlagsrecht: 
 
Die Mitglieder des erweiterten Kreisvorstandes / Kreisausschusses 
 
Antragstellung: 
 
Für jeden zu Ehrenden ist ein Antrag – mit Formblatt – mit Unterschrift des Vorschlagsbe-
rechtigten dem Kreisschützenmeister vorzulegen. 
 
Antragstermin: 
 
Spätestens 30 Tage vor dem Verleihungstermin beim KSM eingehend. 
 
Verleihung: 
 
Durch den Kreisschützenmeister oder dessen Vertreter im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung. 
 
Kosten: 
 
Zu Lasten des Kreises. 
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Zu D = Allgemeines 
 
Anmerkung: 
 
Ein Anspruch auf eine Ehrung besteht nicht. 
 
Es bleibt dem Kreisvorstand vorbehalten, Kreismitglieder die zum Ehrenmitglied er-
nannt werden sowie Gönner und Förderer des Kreises mit einem Ehrenzeichen der 
Stufe A bis C auszuzeichnen. 
 
Bei der Beantragung einer Ehrung ist stets darauf zu achten, dass mit der Verleihung 
einer Ehrung eine Anerkennung für besondere Verdienste oder für die Förderung des 
Schießsports zum Ausdruck gebracht werden soll. 
 
Eine ausreichende Antragsbegründung ist die Grundvoraussetzung für eine positive 
Antragsbearbeitung. Gleichzeitig sollen damit Rückfragen vermieden werden. 
 
Gegen die Ablehnung oder Zurückstellung eines Antrages kann Einspruch beim ge-
schäftsführenden Kreisvorstand eingelegt werden. Gegen dessen Entscheidung ist 
ein Einspruch nicht möglich. 
 
Über die Aberkennung einer Ehrung entscheidet der Kreisausschuss nach Anhörung 
des geschäftsführenden Kreisvorstandes. 
 
Bearbeitung: 
 
Die beim Kreisschützenmeister eingehenden Anträge werden von diesem auf ihre 
Richtigkeit überprüft und dort aufbewahrt. 
 
Sämtliche Ehrungen werden DV-technisch bearbeitet und gespeichert. 
 
Zu jeder Ehrung wird eine Besitzurkunde ausgestellt. 
 
Genehmigungsverfahren: 
 
Über Anträge zu A/1 – A/2, B/1 – B/3 und C/1 – C/2 entscheidet der Kreisschützen-
meister. 
 
Inkrafttreten: 
 
Die Ehrungsordnung tritt nach Beschluss durch den geschäftsführenden Kreisvor-
stand in Kraft. 
 
Die bisherige Ehrungsordnung des Kreises verliert damit ihre Gültigkeit. 
 
 
Mannheim, im Januar 2017 
 
gez. Wolfgang Grabler 
 Kreisschützenmeister 
 


